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1. Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B) 

(1) Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch den Vertrag bestimmt. 

(2) Bestandteile des Vertrags sind: 

a) der Bestellschein und/oder das Auftragsschreiben, 

b) die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (insbe-

sondere einschließlich Plänen, Einzel- und Detailzeichnungen sowie Berechnun-

gen), 

c) etwaige Besondere Vertragsbedingungen (BVB), 

d) etwaige Ergänzende Vertragsbedingungen (EVB), 

e) die Zusätzlichen Allgemeinen Vertragsbedingungen (ZVB), 

f) etwaige Allgemeine Technische Vertragsbedingungen, 

g) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen 

(VOL/B). 

(3) Bei Abweichungen und Widersprüchen gelten die Vertragsbestandteile nach Abs. (2) 

in der dort angegebenen Reihenfolge; Text und Beschreibung gehen zeichnerischen 

Unterlagen vor, sofern nicht ausdrücklich Zeichnungen und Muster in den Vertrags-

unterlagen als vorrangig für die Ausführung festgelegt sind. 

(4) Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen der Auftragnehmerin oder des Auf-

tragnehmers werden nur dann Bestandteil dieses Vertrags, wenn der Auftraggeber 

sie ausdrücklich schriftlich anerkennt. 

(5) Abweichungen von den in vorstehendem Abs. (2) angegebenen Vertragsbestandtei-

len gelten nur, wenn der Auftraggeber sie schriftlich bestätigt hat. 

(6) Werden ursprünglich nicht vereinbarte Leistungen übertragen, gelten hierfür, wenn 

vertraglich nichts anderes vereinbart ist, die Vertragsbedingungen und Vertragsbe-

standteile des Hauptvertrags. 

(7) Erfüllungsort ist der im Vertrag benannte Ort der Anlieferung, des Aufbaus oder der 

sonstigen Leistung. 

 

2. Preise (§§ 1, 16 VOL/B) 

(1) Die vereinbarten Preise sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist 

gesondert auszuweisen. Kostenerhöhungen nach Auftragserteilung berechtigen den 

Auftragnehmer nicht, Zusatzforderungen geltend zu machen. 

(2) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach sämtli-

chen Vertragsbestandteilen, insbesondere der Leistungsbeschreibung, den Beson-

deren Vertragsbedingungen, den Ergänzenden Vertragsbedingungen, den Zusätzli-

chen Allgemeinen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbe-

dingungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. 

Hierzu zählen auch die zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung notwendigen Ne-

benleistungen wie beispielsweise die Kosten für die Verpackung, Anlieferung und 

Versicherung. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen an Dritte sind eben-

falls durch die Preise für die Leistung abgegolten. 
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(3) Sind Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen vorgesehen, so ist die dafür an-

gegebene Zahl von Stunden unverbindlich. Bezahlt werden nur die auf Anordnung 

des Auftraggebers tatsächlich geleisteten Stunden. 

(4) Die Preisvereinbarung dieses Auftrags unterliegt den Bestimmungen der jeweils gel-

tenden Fassung der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Auf-

trägen und ggf. einer Preisüberprüfung. Die in diesem Auftrag vereinbarten Preise 

gelten als Marktpreise im Sinne dieser Verordnung, soweit nicht in dem Auftrag aus-

drücklich ein anderer Preis angegeben ist. 

 

3. Mehr- oder Minderleistung (§ 2 VOL/B) 

(1) Der Auftraggeber kann nachträglich Änderungen in der Beschaffenheit und dem 

Umfang der Leistungen verlangen, es sei denn, diese ist für den Auftragnehmer 

unzumutbar. 

(2) Der Auftragnehmer hat das Verlangen auf Änderung der Leistung unverzüglich zu 

prüfen. Hat er Bedenken gegen die Leistungsänderung, so muss er dies dem Auf-

traggeber unverzüglich schriftlich mitteilen und den Grund für seine Bedenken an-

geben. 

(3) Sind für Leistungen des Auftragnehmers im Vertrag Einheitspreise vorgesehen oder 

lassen sich bei Wegfall oder Beauftragung von zusätzlichen Leistungen die Preise 

ermitteln, ist der Auftragnehmer verpflichtet, Mehrleistungen bis zu 10 v. H. der im 

Vertrag festgelegten Mengen zu den im Vertrag festgelegte Einheitspreisen zu er-

bringen oder mit einer Minderung bis zu 10 v. H. einverstanden zu sein. 

(4) Die Vereinbarung eines neuen Einheitspreises bei Über- oder Unterschreitung des 

Mengensatzes von über 10 v. H. ist auf Verlangen nur dann vorzunehmen, wenn 

nicht durch Mengenänderungen bei anderen Positionen oder in anderer Weise ein 

Ausgleich eintritt. 

(5) Auf Verlangen sind neue Ausführungsfristen zu vereinbaren. Die Absätze (3)  und 

(4) gelten nicht für Arbeiten nach Stundenverrechnungssätzen. 

(6) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abwei-

chung vom Vertrag ausführt, werden nicht vergütet, soweit nicht die Voraussetzun-

gen der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) vorliegen. 

 

4. Änderungen der Vergütung (§ 2 Nr. 3 VOL/B) 

(1) Beansprucht der Auftragnehmer auf Grund von § 2 Nr. 3 VOL/B eine erhöhte Ver-

gütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich – möglichst vor Ausführung 

der Leistung – anzeigen und unverzüglich ein Nachtragsangebot einreichen. 

(2) Wenn nach § 2 Nr. 3 VOL/B neue Preise zu vereinbaren sind, so sind diese auf der 

Grundlage des Hauptangebotes zu bilden. Preise für Nachtragsleistungen gemäß 

VOL/B, die nicht unmittelbar aus den Wettbewerbspreisen des Hauptpreises abge-

leitet werden können und für die bei Ausführungsbeginn keine frei vereinbarten 
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Preise vorliegen, werden auf der Grundlage von Selbstkostenpreisen gemäß der Ver-

ordnung PR Nr. 30/53 vereinbart. Unterlieferanten sind hiervon in Kenntnis zu set-

zen. 

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderungen der Leistung be-

dingten Preisänderungen in geeigneter Weise zu begründen und auf Verlangen des 

Auftraggebers die für die Preisermittlung maßgebenden Unterlagen sowie Lieferan-

gebote, Lieferantenrechnungen, Frachtbriefe, Nachunternehmerangebote oder 

Rechnungen zur Einsicht vorzulegen. 

 

5. Verpackung 

(1) Das Verpackungsmaterial muss den Vorschriften der Verpackungsverordnung (Ver-

packV) entsprechen und mit Firmenbezeichnung und Entsorgungssystem gekenn-

zeichnet sein.  

(2) Es sind möglichst umweltfreundliche Verpackungen, insbesondere Mehrwegverpa-

ckungen zu verwenden. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verpackungsverordnung, insbesondere 

die Rücknahmepflichten für Transportverpackungen gemäß § 4 VerpackV. 

 

6. Ausführungsunterlagen (§§ 3 und 4 VOL/B) 

(1) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die vom Auftrag-

geber ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Die Verant-

wortung und Haftung des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 

4 Nr. 1 Abs. 1 und § 14 VOL/B, werden hierdurch nicht eingeschränkt. Aus dem 

Freigabevermerk können Ansprüche gegen den Auftraggeber nicht hergeleitet wer-

den. Die Freigabevermerke bedeuten insbesondere keine Anerkennung etwaiger Än-

derungen der Vertragsunterlagen. 

(2) Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die der Auftragnehmer erhalten hat, 

bleiben Eigentum des Auftraggebers. Sie sind dem Auftraggeber nach Ausführung 

des Auftrages kostenfrei zurückzugeben. 

(3) Schriftliche Äußerungen des Auftragnehmers, insbesondere alle Ausführungsunter-

lagen, müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachliche schriftliche 

Äußerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behörden und 

Privaten) sind mit deutscher Übersetzung einzureichen. Die Übersetzung behördli-

cher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein. 

 

7. Ausführung der Leistungen (§ 4 VOL/B) 

(1) Für die Ausführung der Leistung sind neben den vertraglichen Bestimmungen, ins-

besondere die Vorgaben des § 4 VOL/B zu beachten. 

(2) Der Auftraggeber kann sich jederzeit innerhalb der üblichen Geschäfts- und Be-

triebsstunden des Auftragnehmers von der vertragsgemäßen Ausführung der Leis-

tung unterrichten. Um dem Auftraggeber dabei die Prüfung der ordnungsgemäßen 

Leistungserbringung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der 
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Technik zu ermöglichen, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Verlangen 

Einsicht in sämtliche erforderlichen Unterlagen (Schaltbilder, Funktionsbeschreibun-

gen usw. in deutscher Sprache) zu gewähren. 

(3) Sollte sich bei der Überprüfung herausstellen, dass die Anforderungen gemäß Absatz 

(1) nicht beachtet werden, so hat der Auftragnehmer die Kosten der Überprüfung 

zu übernehmen und den ordnungsgemäßen Zustand auf seine Kosten unverzüglich 

herzustellen. Ist der Auftragnehmer mit der Beseitigung des Mangels im Verzug, 

kann der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen 

Aufwendungen verlangen. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Auftraggebers 

bleiben unberührt. 

(4) Etwaige Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind auch 

ohne besondere Vereinbarung der zu erbringenden Leistung in deutscher Sprache 

beizufügen. 

(5) Bewachung und Verwahrung des gesamten Besitzes des Auftragnehmers und seiner 

Erfüllungsgehilfen einschließlich der Unterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. 

an den Ausführungsstellen – auch während der Auftragsruhe – ist auch dann Sache 

des Auftragnehmers, wenn sich diese Gegenstände auf den Grundstücken oder in 

den Räumen des Auftraggebers befinden. 

(6) Der Auftragnehmer hat die ihm zur Ausführung der Leistung übergebenen Gegen-

stände vor unbefugtem Gebrauch zu schützen. 

(7) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens zum Zeitpunkt des Gefahren-

überganges das volle uneingeschränkte Eigentum an zu leistenden bzw. zu liefern-

den Sachen zu verschaffen. Die Verschaffung erfolgt frei von Rechten Dritter. 

(8) Bei Lieferungen sind sämtliche Sachen an die von der Empfangsstelle bezeichneten 

Räume bzw. auf die Grundstücksteile (Leistungsort) zu liefern. Jeder Lieferung ist 

ein Lieferschein beizufügen, der die Bestellnummer, das Geschäftszeichen, die Wa-

renbezeichnung und den Liefertag enthält. 

(9) Liefertermine sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen. 

(10) Teilleistungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

(11) Bei Lieferungen müssen die zu liefernden Sachen den zum Zeitpunkt der Lieferung 

geltenden Gesetzen, Normen und Standards entsprechen, insbesondere dem Gesetz 

über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (BGBl. I 2004 S. 2) in der 

jeweiligen Fassung. 

 

8. Veröffentlichungen, Nutzungsbefugnisse des Auftraggebers 

(1) Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit dem AG bestehenden Geschäftsbezie-

hungen in Veröffentlichungen oder zu Werbezwecken oder Werbung am Leistungs-

ort sind nur mit schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zulässig. Bei Zuwider-

handlung behält sich der AG die Geldmachung von Ersatzansprüchen für entstan-

dene Schäden vor.  

(2) Alle vom Auftragnehmer gelieferten Sachen werden Eigentum des Auftraggebers. 

Der Auftraggeber darf etwaige enthaltene Unterlagen für innerdienstliche Zwecke 



 

Version 30.11.2022 Seite 6 von 14 

sowie für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vervielfältigen und 

verwenden. Soweit erforderlich, ist die Weitergabe der Unterlagen an Behörden, 

Materialprüfstellen und Gutachter gestattet. Bei Vergaben dürfen sie nur insoweit 

verwendet werden, als dies zur Beschreibung (Text und Pläne) der zu vergebenden 

Leistung erforderlich ist. Im Einzelfall kann etwas anderes vereinbart werden.  

(3) Soweit bei der Erfüllung des Vertrages Urheberrechte des Auftragnehmers entstan-

den sind, räumt er dem Auftraggeber an diesen das einfache Nutzungsrecht (Ver-

vielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und Vorführung) unentgeltlich ein.  

 

9. Nachunternehmerbeauftragung nach Zuschlagserteilung (Unterauftragnehmer) 

(§ 4 Nr. 4 VOL/B) 

(1) Der Wechsel oder der erstmalige Einsatz eines Nachunternehmers nach Zu-

schlagserteilung für die Ausführung der Leistung oder wesentlicher Teilleistungen 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Einsatz wei-

terer Nachunternehmer des genehmigten Nachunternehmers bedarf ebenfalls einer 

vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Handelt es sich um unwesentliche Teil-

leistungen i.S.v. § 4 Nr. 4 VOL/B, so ist der Auftraggeber vor der beabsichtigten 

Übertragung an Nachunternehmer unter Angabe der Art und des Umfangs der Leis-

tungen sowie des Namens und der Kontaktdaten des Nachunternehmers schriftlich 

zu informieren. 

(2) Im Falle eines Zustimmungserfordernisses i.S.v. Ziff. 9 Abs. 1 dieser ZVB hat der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber unter Nutzung des Dokuments „Verpflichtungser-

klärung für Teilleistungen durch Nachunternehmer“ die Art und den Umfang der 

Leistungen sowie den Namen, die Kontaktdaten, die gesetzlichen Vertreter und die 

Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des vorgesehenen Nachun-

ternehmers schriftlich bekanntzugeben. Mit Abgabe der Verpflichtungserklärung er-

folgt die Erklärung, dass die Mittel und Ressourcen des Nachunternehmers für die 

Ausführung der betreffenden Leistungen tatsächlich zur Verfügung stehen. Vor der 

Zustimmungserteilung zum Nachunternehmereinsatz überprüft der Auftraggeber, 

ob es Gründe gibt, die für den Ausschluss des Nachunternehmers sprechen. Zu die-

sem Zweck ist zusätzlich die Eigenerklärung der Nachunternehmer zur Eignung ein-

zureichen. 

(3) Der Auftragnehmer hat den Nachunternehmer darüber zu informieren, dass es sich 

um einen öffentlichen Auftrag handelt. Der Auftragnehmer darf dem Nachunterneh-

mer keine ungünstigeren Bedingungen insbesondere hinsichtlich der Mängelansprü-

che, Vertragsstrafe, Zahlungsweise und Sicherheiten auferlegen, als zwischen ihm 

und dem Auftraggeber vereinbart ist. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies 

nachzuweisen. 

(4) Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Unterauftragnehmer übertragen, welche 

die gewerbe- und handwerksrechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung des zu 

vergebenden Auftrages erfüllen. Der Auftragnehmer ist gehalten, zu Unteraufträgen 

mittlere und kleine Unternehmen in dem Umfang heranzuziehen, wie es mit der 

vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen zu vereinbaren ist.   
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(5) Soweit keine sachlichen Gründe entgegenstehen, erteilt der Auftraggeber kurzfristig 

seine schriftliche Zustimmung.  

(6) Überträgt der Auftragnehmer die Ausführung der Teilleistung an andere ohne die 

erforderliche Zustimmung, ist der Auftraggeber berechtigt, den Auftragnehmer mit 

einer angemessenen Frist zur Rückkehr zur Eigenleistung aufzufordern. Unterlässt 

der Auftragnehmer die vertragswidrige Übertragung nicht, kann dies den Auftrag-

geber nach einer erfolglosen Abmahnung zur Kündigung des Vertrags mit sofortiger 

Wirkung berechtigen. 

(7) Für den Fall eines nicht genehmigten Nachunternehmereinsatzes wird ggf. eine Ver-

tragsstrafe vereinbart.  

(8) Jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der Ebene der 

Nachunternehmer ist mitzuteilen. 

(9) Soweit der AN Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, bleibt er dennoch wei-

terhin in allen Belangen allein Verantwortlicher für die Leistungserbringung gegen-

über dem Auftraggeber und hat die Koordination der Leistungen der Nachunterneh-

mer im Verhältnis zum Auftraggeber sicherzustellen. 

 

10. Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren (§ 8 Nr. 1 VOL/B) 

Wird die Eröffnung eines Insolvenz- oder eines vergleichbaren gesetzlichen Verfah-

rens über das Vermögen des Auftragnehmers beantragt, so hat er dies dem Auf-

traggeber unverzüglich mitzuteilen.  

 

11. Auftragsentziehung – Kündigung oder Rücktritt (§§ 7, 8 VOL/B) 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund zu kün-

digen oder von ihm zurückzutreten. 

(2) Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur Kündigung bzw. Rücktritt berechtigt 

liegt, insbesondere in den folgenden Fällen vor: 

a) wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der 

Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags befasst sind 

oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile (§§ 331 ff. StGB und/oder § 12 

UWG) anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragneh-

mers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des Auftrag-

nehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Ver-

trags befasst sind, 

b) wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede ge-

troffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt (§ 8 Nr. 2 

VOL/B). Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere wettbe-

werbswidrige Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bietern über 

 Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,  

 die zu fordernden Preise,  

 Bindungen sonstiger Entgelte,  
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 Gewinnaufschläge,  

 Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,  

 Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar 

den Preis beeinflussen,  

 Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen,  

 Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben. 

Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen 

gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.  

c) wenn der Auftragnehmer 

 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit illegaler Be-

schäftigung, Schwarzarbeit und Verstößen gegen gesetzlich vorgeschrie-

bene Mindestlöhne,  

 Steuerhinterziehung, 

 weitere Straftaten im Geschäftsverkehr wie Betrug, Untreue und Urkun-

denfälschung begangen hat 

 entgegen der Ziff. 9 Abs. 1 dieser ZVB ungenehmigt Nachunternehmer 

zur Leistungserbringung einsetzt.  

d) wenn über das Vermögen des Auftragnehmers ein Insolvenzverfahren beantragt, 

eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 

(3) Im Falle des Rücktritts bzw. der Kündigung finden die gesetzlichen Bestimmungen 

Anwendung. 

 

12. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 

Wird nach der Zuschlagserteilung offenbar, dass das zu Grunde liegende Angebot 

durch Preisabsprache zustande kam oder dass der Bieter in anderer Weise den Wett-

bewerb eingeschränkt hatte, so hat der Auftragnehmer als pauschalen Schadenser-

satz 5 v.H. der Bruttoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, 

dass eine andere Schadenshöhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Ver-

trag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.  

 

13. Güteprüfung (§ 12 VOL/B) 

(1) Die Beschaffenheit der Proben und Muster, welche der Zuschlagerteilung zu Grunde 

liegen, ist für die Güte der zu liefernden Gegenstände maßgebend und gilt als ver-

einbart; sie muss der in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Beschaffenheit 

entsprechen.  

(2) Die Kosten für die öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbar-

ten Güte- und Sicherheitsprüfungen einschließlich Stellung der hierzu notwendigen 

Hilfskräfte und Geräte sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit den Angebots-

preisen abgegolten.  
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(3) Gegenstände, die bei der ordnungsgemäßen Güteprüfung beschädigt oder zerstört 

wurden, hat der Auftragnehmer – soweit nichts anderes vereinbart ist – ohne ge-

sonderte Vergütung zu ersetzen.  

(4) Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden 

dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet. Stellt sich bei der 

Güteprüfung jedoch heraus, dass die gelieferten Waren nicht den Bedingungen ent-

sprechen, so sind etwaige Kosten für die Güteprüfung vom Auftragnehmer zu tra-

gen. Die durch die Güteprüfung verbrauchten oder wertlos gewordenen Waren wer-

den dann nicht vergütet.  

 

14. Abnahme (§ 13 VOL/B) 

(1) Etwaige Aufbauleistungen sind förmlich abzunehmen, soweit nichts anderes verein-

bart ist. Lieferungen und sonstige Leistungen sind nur auf schriftlichen Antrag einer 

Vertragspartei hin abzunehmen.  

(2) Alle sich bei der Abnahme zeigenden Mängel können ungeachtet vorheriger Gü-

teprüfungen noch geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn bereits vor 

der Abnahme Leistungen an den Auftraggeber übereignet worden sind oder die Ge-

fahr aufgrund einer Vereinbarung auf den Auftraggeber übergegangen ist.  

(3) Die Entgegennahme einer Leistung ist nicht gleichbedeutend mit der Abnahme.  

(4) Über die förmliche Abnahme ist eine Niederschrift zu fertigen, die von beiden Ver-

tragspartnern zu unterzeichnen ist.  

(5) Aufbauleistungen werden nach der Fertigstellung an der Aufbaustelle, Lieferungen 

an der Anlieferstelle abgenommen. Werden Teilleistungen an der Herstellungsstelle 

abgenommen, wird dadurch die Gesamtabnahme der Aufbauleistung nicht berührt.  

(6) Der Auftragnehmer hat bei Aufbauleistungen die Vertragserfüllung unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.  

(7) Die Leistung gilt als abgenommen:  

a) bei Lieferung mit der vorbehaltlosen Schlusszahlung,  

b) bei Aufbauleistungen 12 Werktage nach Eingang des schriftlichen Antrags auf 

Abnahme, soweit der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigert.  

(8) Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über: 

a) bei Lieferungen mit der Entgegennahme durch die Empfangsstelle, 

b) bei Aufbauleistungen mit der Abnahme. 

 

15. Mängelansprüche und Verjährung (§ 14 VOL/B) 

(1) Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung 

oder, wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart 

ist, mit der Annahme der Lieferung. Bei wiederkehrenden Leistungen ist die Einzel-

leistung maßgeblich.  

(2) Bei Teilleistungen beginnen die Mängelansprüche mit der Teilabnahme. Sie enden 

jedoch nicht vor Ablauf der Mängelansprüche für die restlichen Teile der Leistung.  
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(3) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jahre (§§ 634 a, 438 BGB).  

(4) Die Mängelansprüche bestehen unabhängig davon, inwieweit der Auftraggeber die 

für die Ausführung benötigten Pläne, Zeichnungen oder Berechnungen vor Auf-

tragserteilung geprüft und nach diesen bestellt oder beauftragt hat, es sei denn, 

dass der Mangel dem Auftraggeber bei Auftragserteilung bekannt war. 

(5) Hat der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Schadensersatz zu gegen-

über Dritten zu leisten, so steht ihm der Rückgriff gegen den Auftragnehmer zu, 

soweit der Schaden durch Verschulden des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungs-

gehilfen verursacht worden ist. Hat ein Verschulden des Auftraggebers oder seiner 

Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, so findet für den Ausgleich § 254 BGB entsprechend 

Anwendung.  

 

16. Rechnung (§ 15 VOL/B) 

(1) Die Rechnung ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem Angebot mit den Fest-

preisen ohne Umsatzsteuer auszustellen. Von den Festpreisen sind alle vereinbarten 

Nachlässe abzuziehen. Zu dem verbleibenden Nettorechnungsbetrag ist neben dem 

Steuersatz die Umsatzsteuer der Rechnung in einem Betrag gesondert hinzuzuset-

zen und der geforderte Rechnungsbetrag, der die Umsatzsteuer einschließt, aufzu-

führen.  

(2) Bei Teilrechnungen auf Grund von Teillieferungen müssten gelieferte und restliche 

Mengen klar ersichtlich sein. Die letzte Teilrechnung ist als solche und als Schluss-

rechnung zu kennzeichnen.  

(3) Ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prüfungsfähige Un-

terlagen über die Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind; dies ge-

schieht in der Regel mit Hilfe quittierter Lieferscheine bzw. Leistungsnachweise.  

(4) Die Rechnungslegung erfolgt entweder per Post oder elektronisch per PDF- oder 

XML-Rechnung.  

(5) Bei Rechnungslegung per Post sind die Rechnungen 1-fach im Original (ohne Ko-

pien) an den Rechnungsempfänger laut Beauftragung über die BIM Berliner Immo-

bilienmanagement GmbH, Keibelstraße 36, 10178 Berlin per Post (ohne Benennung 

des zuständigen Mitarbeiters des Auftraggebers) zu senden.  

(6) Um am Verfahren der elektronischen Rechnungslegung teilzunehmen, ist eine ein-

malige Registrierung des Auftragnehmers erforderlich. Hierfür sendet der Auftrag-

nehmer folgende Angaben an info.erv@bim-berlin.de:  

 Betreff der E-Mail „PDF Registrierung ERV - Ihr Firmenname“.  

 Die eigene Hauptanschrift und Ihre USt-ID-Nummer bzw. Ihre Steuernummer. 

 Ihre E-Mailadresse/n, von welcher/n Sie künftig elektronische Rechnungen an 

uns senden möchten.  

Die Rechnung wird beim Verfahren der elektronischen Rechnungslegung per E-Mail 

mit einer PDF-Rechnung oder einer XML-Rechnung versandt. E-Mails mit gemischten 

Anhängen können vom System nicht verarbeitet werden. Wenn der Auftragnehmer 

sich für die Rechnungszustellung per PDF oder XML-Format entscheidet, muss die 

mailto:info.erv@bim-berlin.de
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Rechnung per E-Mail an die zur Beauftragung passende E-Mail-Adresse gesendet 

werden. Der jeweilige Auftraggeber kann dem Auftragsschreiben entnommen wer-

den. 

Übersicht der Auftraggeber mit entsprechenden E-Mail-Adressen: 

 

 

17. Bezahlung (§ 17 VOL/B) 

(1) Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, 

nach Wahl des Auftraggebers innerhalb von 30 Tagen. 

(2) Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfungsfähigen Rechnung bei der 

im Auftragsschreiben benannten Stelle, im Zweifel mit Eingang bei der BIM Berliner 

Immobilien Management GmbH, jedoch 

a) bei Aufbauleistungen nicht vor dem Tage der Abnahme, 

b) bei allen anderen Leistungen nicht vor dem Tage der Erfüllung. 

(3) Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich im Überweisungsverkehr. Bei Arbeitsgemein-

schaften teilt der Auftragnehmer – unterzeichnet von allen Arge-Partnern – dem 

Auftraggeber mit, auf welches Konto Zahlungen mit befreiender Wirkung ausschließ-

lich zu leisten sind. Zahlungen werden erst nach Eingang dieser Mitteilung geleistet. 

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

Auftraggeber E-Mail-Adresse für Rechnungslegung 

Land Berlin – BIM Berliner Immobilien 

GmbH 

rechnungseingang.anmietvermoe-

gen@sap.bim-berlin.de 

BIM Berliner Immobilienmanagement 

GmbH 

rechnungseingang.bim@sap.bim-

berlin.de 

Land Berlin – Sondervermögen Immobilien 

des Landes Berlin c/o BIM 

rechnungseingang.silb@sap.bim-

berlin.de 

Land Berlin – Sondervermögen für Daseins-

vorsorge- und nicht betriebsnotwendige 

Bestandsgrundstücke des Landes Berlin c/o 

BIM 

rechnungseingang.soda@sap.bim-

berlin.de 

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG rechnungseingang.thv1@sap.bim-

berlin.de 

Liegenschaftsfonds Projektgesellschaft 

mbH & Co. KG 

rechnungseingang.thv2@sap.bim-

berlin.de 

Liegenschaftsfonds Berlin Verwaltungsge-

sellschaft mbH 

rechnungseingang.lfb-

gmbh@sap.bim-berlin.de 

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG rechnungseingang.LFB-gmbh-

kg@sap.bim-berlin.de 

Liegenschaftsfonds Projektgesellschaft 

mbH & Co. KG 

rechnungseingang.lfb-pro-

jekt@sap.bim-berlin.de 
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(4) Die Zahlung gilt als geleistet 

a) bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln mit dem Tag der Übergabe 

oder Einlieferung,  

b) bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto des Auftraggebers mit dem 

Tag des Zugangs des Überweisungsauftrages beim Geldinstitut des Auftragge-

bers.  

 

18. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung, Abtretung 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, mit allen Forderungen – auch aus anderen Rechts-

verhältnissen – aufzurechnen.  

(2) Dem AN stehen keine Zurückbehaltungsrechte oder Leistungsverweigerungsrechte 

zu, es sei denn die Rechte oder Ansprüche des AN sind unstrittig oder rechtskräftig 

festgestellt. Gleiches gilt für das Aufrechnungsrecht des AN. 

(3) Die Abtretung einer Forderung aus oder auf der Grundlage dieses Vertrags, gleich 

welchen Inhalts, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, 

die nicht unbillig verweigert werden darf. Tritt der Auftragnehmer seine Forderung 

ohne Zustimmung des Auftraggebers ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. 

Der Besteller kann jedoch nach seiner Wahl mit befreiender Wirkung weiterhin an 

den Auftragnehmer oder an den Abtretungsempfänger leisten. 

 

19. Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen 

(1) Soweit die Leistung von Vorauszahlungen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wer-

den sie grundsätzlich nur dann geleistet, wenn sie bei Abschluss des Vertrages 

schriftlich vereinbart worden sind. Sie setzen voraus, dass in voller Höhe Sicherheit 

geleistet wurde. Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, hat diese den An-

forderungen von Ziffer 20 Abs. 4 zu entsprechen.  

(2) Abschlagszahlungen werden, sofern vereinbart, in Höhe von 95 v.H. der jeweils 

nachgewiesenen, vertragsgemäßen Leistung gewährt. Dies gilt nicht, sofern Ab-

schlagszahlungen auf Grund von § 632 a BGB zu zahlen sind.  

(3) Abschlagszahlungen in voller Höhe des Wertes der nachgewiesenen Leistung erfol-

gen dann, wenn der Auftragnehmer Sicherheit in Form einer Bürgschaft in Höhe von 

5 v.H. des Auszahlungsbetrages der jeweiligen Abschlagsrechnung leistet; die Bürg-

schaft muss den Voraussetzungen des § 18 Nr. 3 VOL/B sowie der Ziffer 20 Abs. (4) 

entsprechen. Die Bürgschaft wird zurückgegeben, wenn die gesamte Leistung des 

Auftragnehmers geprüft und abgerechnet ist und ein Rückforderungsanspruch des 

Auftraggebers nicht in Frage kommt.  

 

20. Sicherheitsleistung (§ 18 VOL/B) 

(1) Ist für die Ausführung der Verträge und die Durchsetzung von Mängelansprüchen 

eine Sicherheit vereinbart, so beträgt sie 5 v.H. der Vertragssumme. Sicherheitsbe-

träge werden auf volle 10,-- Euro nach unten abgerundet.  
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(2) Wird die Sicherheit nicht binnen 12 Werktagen nach Zuschlagserteilung (Zugang des 

Auftragsschreibens bzw. der Nachtragsvereinbarung) geleistet, so werden von jeder 

Abschlagszahlung 10 v.H. einbehalten, bis 5 v.H. der Gesamtauftragssumme erreicht 

sind. Sind Abschlagszahlungen nicht vereinbart, so wird der Sicherheitsbetrag von 

der Abrechnungssumme einbehalten.  

(3) Die Sicherheit wird nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche freigege-

ben, wenn während dieser Frist keine Mängel der Leistungen festgestellt werden. 

Werden vor Ablauf der Frist Mängel festgestellt, so bleibt die Sicherheit bis zur Be-

seitigung der Mängel gesperrt.  

(4) Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, muss die Bürgschaftserklärung außer 

dem Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB) und dem Verzicht auf die 

Einrede der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs. 1 BGB) auch den Verzicht auf die Aufrech-

nung (§ 770 Abs. 2 BGB) enthalten; dies gilt nicht, soweit die Forderung, mit denen 

der Auftragnehmer aufrechnen kann, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

Es muss ebenfalls erklärt werden, dass der Anspruch aus der Bürgschaft nicht vor 

dem gesicherten Anspruch verjährt, spätestens jedoch nach 30 Jahren. Weiterhin 

muss die Bestimmung, dass die Bürgschaft auch bei einem Wechsel des Inhabers 

bzw. bei einer Änderung der Rechtsform des Schuldners bestehen bleibt und der 

Erfüllungsort Berlin ist, enthalten sein.  

 

21. Vertragsänderungen  

Jede Änderung, Ergänzung oder Abweichung des Vertrages bedarf der Schriftform (§ 126 

BGB). 

 

22. Unwirksame Vertragsbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ungültig oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleiben der Vertrag als Ganzes sowie die übrigen Bestimmungen wirksam. Die 

Vertragsparteien sind verpflichtet, ungültige oder undurchführbare Bestimmungen vom 

Beginn der Ungültigkeit/Undurchführbarkeit an unter der Berücksichtigung der beidersei-

tigen Interessen durch eine wirtschaftlich möglichst gleichartige Bestimmung zu ersetzen. 

Entsprechendes gilt für Lücken. 

 

23. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern 

(1) Bei der Auslegung von Verträgen ist ausschließlich der in deutscher Sprache abge-

fasste Vertragsstand verbindlich.  

(2) Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen 

den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Rech der Bundesrepublik Deutschland.  
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24. Datenschutz 

Der Vertragspartner/Auftragnehmer erklärt, die Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit zum Da-

tenschutz verpflichtet zu haben. 

 

25. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Berlin. 


